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Anhang «BE-Net-Anschluss»

vom [DATUM]
[bookmark: Vertragsbetreff]zum [Rahmenvertrag oder Bestellung betreffend …]

Die Leistungserbringerin benötigt für die Leistungserbringung gemäss Vertragswerk mindestens einen «WAN-Anschluss direkt 50 Mbps» im Service Level «Gold ans BE-Net».

Besteht noch kein solcher Anschluss oder muss ein bestehender Anschluss angepasst werden, so wird dieser in einer separaten Verfügung durch das KAIO geregelt. Die Auflagen sowie die Kosten für den Anschluss werden mit dieser Verfügung der Leistungserbringerin auferlegt.

Sollte die Übertragungsgeschwindigkeit und die Anzahl Anschlüsse zu einem späteren Zeitpunkt aus zwingenden Gründen erhöht werden müssen, wird das KAIO die Kosten des Anschlusses mit einer neuen Verfügung festlegen.


* * *
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